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A STELLUNGNAHMEN DER BEHÖRDEN UND TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

 

Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 

A.1 Landratsamt Emmendingen – Bauleitplanung 
(gemeinsames Schreiben vom 09.04.2024) 

A.1.1 Aus bauleitplanerischer Sicht bestehen 
keine Bedenken. Die Planung ist mit dem 
Ziel, die Nahversorgung zu sichern und 
den Bedarf an Wohn- und Gewerbeflä-
chen teilweise zu decken nachvollziehbar 
sowie begründet. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.1.2 Da sich die vorgesehene Nutzung unter 
der Schwelle der Großflächigkeit befindet, 
sollte dies in der Zweckbestimmung ent-
sprechend konkretisiert werden. 

Dem wird gefolgt. 

Die Zweckbestimmung wird konkretisiert. 

A.1.3 Empfehlung 

Die Gründe, warum der Feuerwehrstand-
ort nicht mehr aktuell ist, sollten mit in die 
Begründung aufgenommen werden. 

 

Dem wird nicht gefolgt. 

Die Verlegung des Feuerwehrstandortes begründet 
sich aus der Standortwahl und gewünschten Reali-
sierung des Nahversorgers im Bereich „Kreuz-
acker“. Dies wird in der Begründung zur 9. punktuel-
len Änderung des FNP sowie zum parallel in Aufstel-
lung bebefindlichen Bebauungsplan hinreichend be-
gründet. 

Weiteres Verfahren  

A.1.4 Der Flächennutzungsplan ist gemäß § 6 
Abs. 1 BauGB genehmigungsbedürftig. 

Die Genehmigung nach dem Feststel-
lungsbeschluss des Gemeindeverwal-
tungsverbandes ist mit folgenden Unterla-
gen zeitnah zu beantragen: 

▪ Belege zu den öffentlichen Bekanntma-
chungen der Einladungen der öffentli-
chen Sitzungen der Gemeinderäte und 
des Gemeindeverwaltungsverbandes 

▪ Protokolle der Beschlüsse der jeweili-
gen Gemeinderäte sowie des Gemein-
deverwaltungsverbandes zur Ände-
rung des Flächennutzungsplanes mit 
Vermerk zur Öffentlichkeit der Sitzun-
gen und zur Befangenheitsprüfung 

▪ Belege über die öffentlichen Bekannt-
machungen in den Amtsblättern des 
Gemeindeverwaltungsverbandes 

▪ Eingegangene Stellungnahmen (außer 
der des Landratsamtes) auch von den 
privaten Einwendern bzw. Hinweis, 
falls keine privaten Einwendungen ein-
gegangen sind 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Die Genehmigung der 9. punktuellen Änderung des 
FNP wird mit allen Unterlagen zeitnah nach dem 
Feststellungsbeschluss beantragt. 
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▪ Zusammenstellung über die eingegan-
genen Stellungnahmen der Träger öf-
fentlicher Belange und der Öffentlich-
keit mit der Abwägungsentscheidung 
des Gemeindeverwaltungsverbandes 
und dem Feststellungsbeschluss 

▪ Eine Fassung der aktuellen, ausgefer-
tigten – also mit Unterschrift des Ge-
meindeverwaltungsverbandsvorsitzen-
dem – versehenen Planunterlagen   

A.2 Landratsamt Emmendingen – Naturschutz  
(gemeinsames Schreiben vom 09.04.2024) 

A.2.1 Zu den Unterlagen gehören neben der Be-
gründung (mit Flächensteckbrief) auch ein 
Umweltbericht (Stand: 26.07.2023) und 
ein Artenschutzgutachten (Stand: 
26.07.2023). Beide Unterlagen sind fach-
lich korrekt ausgearbeitet und kommen zu 
nachvollziehbaren Ergebnissen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.2.2 Der mit 0,96 ha größere Teil des Plange-
biets ist im gültigen FNP bereits als Ge-
meinbedarfsfläche bzw. Mischbaufläche 
ausgewiesen, zusätzlich sollen nun 0,4 ha 
Fläche beansprucht werden. 

Schutzgebiete oder gesetzlich geschützte 
Biotope sind nicht betroffen. Innerhalb des 
Erweiterungsgebiets liegt jedoch ein 
Streuobstbestand. Bei einer Größe von 
mehr als 1.500 m2 ist die Umwandlung von 
Streuobstbeständen nach § 33a Natur-
schutzgesetz genehmigungspflichtig. Der 
Antrag ist spätestens im Rahmen des Be-
bauungsplanverfahrens zu stellen. 

Dies wird berücksichtigt. 

Der Ausnahmeantrag wurde mit Datum vom 
13.07.2023 bei der Unteren Naturschutzbehörde 
des Landratsamtes Emmendingen schriftlich gestellt 
und wird derzeit noch in der Begründung nachge-
schärft. 

A.2.3 Artenschutzrechtliche Belange sind eben-
falls betroffen. Die im Artenschutzgutach-
ten empfohlenen Maßnahmen (Vermei-
dungsmaßnahmen V1 bis V5 und vorge-
zogene Ausgleichsmaßnahmen vA1 bis 
vA5) sind vollständig in den Umweltbericht 
übernommen worden. Mit der Umsetzung 
der im Artenschutzgutachten empfohlenen 
Maßnahmen kann der Eintritt artenschutz-
rechtlicher Verbotstatbestände vermieden 
werden. Diese Maßnahmen müssen im 
folgenden Bebauungsplan festgesetzt 
werden. Die Wirksamkeit vorgezogener 
artenschutzrechtlicher Kompensations-
maßnahmen muss vor dem Eingriff nach-
gewiesen sein. Größere Teile der Maß-
nahmen wurden bereits umgesetzt. Eine 
Bilanzierung der durch die Planung er-
möglichten Eingriffe wurde im parallel ge-

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Die internen und externen artenschutzrechtlichen 
Maßnahmen wurden im parallel in Aufstellung be-
findlichen Bebauungsplan festgesetzt.  
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führten Bebauungsplanverfahren vorge-
legt. 

A.3 Landratsamt Emmendingen – Wasserwirtschaft, Bodenschutz und Altlasten 
(gemeinsames Schreiben vom 09.04.2024) 

Oberflächengewässer  

A.3.1 Keine Bedenken.  

Grundwasser  

A.3.2 Keine grundsätzlichen Bedenken. 

Das Plangebiet der 9. Änderung befindet 
sich außerhalb eines festgesetzten Was-
serschutzgebiets. Vorgaben und Hinweise 
erfolgen über die Stellungnahme zum Be-
bauungsplanverfahren. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Abwasser  

A.3.3 Keine weiteren Bedenken oder Anregun-
gen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Wasserversorgung  

A.3.4 Für die Sicherung der Trinkwasserversor-
gung für die Gemeinde Weisweil (sowie 
Stadt Endingen und Forchheim) liegt ein 
Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis zur 
Erhöhung der Wasserentnahmemenge 
aus dem Brunnen Forchheimer Wald vor, 
der jedoch noch ergänzt und überarbeitet 
werden muss.  

Wir bitten zu überprüfen, ob bei weiterer 
Ausweisung von Baugebieten die bean-
tragte Tageswassermenge noch begrün-
det und ausreichend ist. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Das vorliegenden Plangebiet wurde bereits im An-
trag und der darin errechneten Wasserentnah-
memenge berücksichtigt und wird auch in der Er-
gänzung bzw. Überarbeitung weiterhin mit einge-
rechnet. 

 

Bei der Ausweisung neuer Baugebiete erfolgt die 
Überprüfung der beantragen Tageswassermenge 
innerhalb der jeweiligen Planung. Der Antrag wird zu 
gegebener Zeit angepasst bzw. neu gestellt. 

Altlasten und Bodenschutz  

A.3.5 Keine Bedenken. Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.4 Landratsamt Emmendingen – Straßenverkehr 
(gemeinsames Schreiben vom 09.04.2024) 

A.4.1 Keine Bedenken. Detailfragen werden im 
parallel laufenden Bebauungsplanverfah-
ren behandelt. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.5 Landratsamt Emmendingen – Gesundheit 
(gemeinsames Schreiben vom 09.04.2024) 

A.5.1 Zur 9. Flächennutzungsplanänderung 
„Kreuzacker“ der Gemeinde Weisweil, ver-
weisen wir auf unsere Stellungnahme vom 
12.01.2023 (9. Änderung des FNP, Weis-
weil Erweiterung Kreuzacker). 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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Anmerkung FSP: 
Eine Stellungnahme vom 12.01.2023 liegt 
nicht vor. Die Stellungnahme des Fachbe-
reiches Gesundheit wurde mit der Sam-
melstellungnahme des Landratsamtes 
Emmendingen mit Datum vom 03.02.2023 
abgegeben. In dieser Stellungnahme wur-
den keine Bedenken und Anregungen vom 
Fachbereich Gesundheit geäußert. 

A.5.2 Im Hinblick auf die Nähe zum Fließgewäs-
ser „Weisweiler Mühlbach" (Umweltbe-
richt, S. 19), verweisen wir hinsichtlich der 
grundwasserrelevanten Belange, insbe-
sondere der entsprechenden Schutzge-
bietsbestimmungen, auf die fachliche Zu-
ständigkeit der Unteren Wasserbehörde. 
Wir setzen voraus, dass die Versorgungs-
sicherheit mit Trinkwasser aus der öffentli-
chen Wasserversorgung dauerhaft ge-
währleistet ist. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Der Fachbereich Wasserwirtschaft, Bodenschutz 
und Altlasten des Landratsamtes Emmendingen 
wurde im Verfahren beteiligt. 

Auf die Stellungnahme und die Abwägungsvor-
schläge in Ziffer A.3 wird verwiesen. 

A.6 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 21 Raumordnung, Baurecht, Denkmalschutz  
(gemeinsames Schreiben vom 04.04.2024) 

A.6.1 Mit der vorliegenden Planung sollen u. a. 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
zur Ansiedlung eines nicht großflächigen 
Lebensmittelmarktes in der Gemeinde 
Weisweil geschaffen werden.  

Die Sicherstellung einer maßstäblichen 
Nahversorgung in der Gemeinde Weisweil 
wird ausdrücklich begrüßt. Damit werden 
Einkaufsfahrten in benachbarte Orte redu-
ziert und die Grundversorgung – insbe-
sondere für Bevölkerungsanteile ohne 
Pkw – deutlich verbessert. Der Standort 
grenzt an zwei Seiten an Wohnbebauung 
an, zur dritten Seite ist eine gemischte 
Nutzung vorgesehen, auch diese wird aus-
drücklich begrüßt. Mit einer Verkaufsflä-
che unterhalb der Schwelle zur Großflä-
chigkeit sind die einschlägigen Ziele der 
Raumordnung nicht abzuprüfen, diese 
greifen erst bei Überschreitung der 
Schwelle zur Großflächigkeit.  

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.6.2 Wir regen an die Zweckbestimmung der 
Sonderbaufläche durch den Begriff „nicht 
großflächig“ zu konkretisieren („nicht groß-
flächiger Lebensmittelmarkt“). 

Dem wird gefolgt. 

Die Zweckbestimmung wird um den Zusatz „nicht 
großflächig“ ergänzt und damit konkretisiert. 

A.6.3 Die Ausführungen zum Wohnbauflächen-
bedarfsnachweis können von der höheren 
Raumordnungsbehörde mitgetragen wer-
den. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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A.6.4 Zum im Parallelverfahren befindlichen Be-
bauungsplan äußern wir uns in einer sepa-
raten Stellungnahme. 

Aus raumordnerischer Sicht bestehen 
keine weiteren Anregungen oder Beden-
ken. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.7 Regierungspräsidium Freiburg – Abt. 4 (ausgenommen Ref. 46) Straßenwesen und Ver-
kehr  
(gemeinsames Schreiben vom 04.04.2024) 

A.7.1 Die Abteilung 4 (ausgenommen Ref. 46) – 
Straßenwesen und Verkehr – des Regie-
rungspräsidiums Freiburg als Straßenbau-
behörde für Bundes- und Landesstraßen 
nimmt zu dem o. g. Flächennutzungsplan 
nur Stellung im Hinblick auf Planungs- und 
Ausbauabsichten sowie zu Belangen der 
Straßenbaugestaltung im Zuge dieser 
Verkehrswege: 

Der Planungsbereich „Erweiterung Kreuz-
acker“ der Flächennutzungsplanänderung 
grenzt im Westen an die Landesstraße 
104. Unsere Belange sind von dem Vor-
gang berührt. Wir bitten daher darum, uns 
am weiteren Planungsverlauf zu beteili-
gen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Die weitere Beteiligung am Verfahren wird zugesagt. 

A.8 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 53.3 – Integriertes Rheinprogramm 
(Schreiben vom 26.03.2024) 

A.8.1 Mit Schreiben vom 11.01.2023 wurde von 
unserer Seite bereits im Rahmen der früh-
zeitigen Beteiligung Stellung zur geplan-
ten FNP Änderung genommen. Hierbei 
wurde darauf hingewiesen, dass das FNP-
Plangebiet im Wirkungsbereich des ge-
planten und derzeit im Planfeststellungs-
verfahren befindlichen Hochwasserrück-
halteraum (RHR) Wyhl/Weisweil liegt und 
entsprechende Hinweise bezüglich der 
künftig zu erwartenden Grundwasser-
stände und der baulichen Ausführung von 
Gebäuden/Bauwerken in den FNP aufzu-
nehmen sind. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.8.2 Die in unserer Stellungnahme vom 
11.01.2023 vorgebrachten Hinweise und 
Anforderungen haben weiterhin Gültigkeit. 
In den Unterlagen zur Offenlage wird in 
der Anlage „Abwägung der Stellungnah-
men aus der frühzeitigen Beteiligung“ hie-
rauf eingegangen. Danach wird eine Fest-
setzung der in unserer Stellungnahme auf-
geführten Hinweise und Anforderungen im 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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parallel in Aufstellung befindlichen Bebau-
ungsplan zugesagt. 

Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, 
dass wir als TöB bisher nicht offiziell an der 
Offenlage des Bebauungsplanes beteiligt 
wurden. Die über den Offenlage-Link zur 
9. FNP-Änderung entsprechend einseh-
baren Offenlageunterlagen zum B-Plan 
„Kreuzacker" enthalten jedoch die ent-
sprechend gewünschten Festsetzungen. 

A.8.3 Im Zuge der Offenlage der 9. FNP-Ände-
rung Weisweil „Kreuzacker“ wurden zur 
Abarbeitung der naturschutzrechtlichen 
Anforderungen auch ein Artenschutzgut-
achten mit Angaben zu Vermeidungs- und 
CEF-Maßnahmen übergeben. Zudem sind 
in den Unterlagen zur Offenlage des Be-
bauungsplans „Kreuzacker“ neben einem 
Grünordnungsplan ebenfalls das o. g. Ar-
tenschutzgutachten sowie weitere Anga-
ben zu naturschutzrechtlichen Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmenflächen genannt. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.8.4 Die in den Offenlage-Unterlagen darge-
stellten Maßnahmenflächen „Anbringen 
von Kunstquartiere“ auf den Flurstü-
cken 1224, 1225/1, 3749 und 2389, die 
„Reptilienhabitate“ auf Flurstück 2331, die 
Flächen für „Lagerung Käferbäume“ auf 
den Flurstücken 621 und 622 sowie die Er-
satz- und Ausgleichsmaßnahmen auf Flur-
stück 3747 führen nicht zu Konflikten mit 
den im Planfeststellungsverfahren zum 
RHR Wyhl/Weisweil beantragten Maßnah-
men. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.8.5 Dagegen kann es durch die Maßnahme 
vA3 „Ausweisung von Habitatbäumen“ auf 
Flurstück 1194 zu Konflikten mit den Pla-
nungen zum RHR Wyhl/Weisweil kom-
men. Gemäß Karte 3 „Habitatbaumaus-
wahl“ des Artenschutzrechtlichen Gutach-
tens liegen die zur Ausweisung vorgese-
henen Habitatbäume Nr. 7-9 im Trassen-
bereich einer für den RHR Wyhl/Weisweil 
beantragten temporären Baustraße. Die 
tatsächliche Betroffenheit der Bäume ist 
aus den FNP- bzw. Bebauungsplanunter-
lagen nicht ersichtlich. Der Ausweisung 
der artenschutzrechtlich geschützten Ha-
bitatbaumstandorte 7-9 kann aus unserer 
Sicht nur unter folgender Voraussetzung 
zugestimmt werden: 

→ Sofern die Habitatbäume 7-9 durch die 
Anlage der temporären Baustraße 

Dem wird gefolgt. 

Sofern die Habitatbäume 7-9 durch die Anlage der 
temporären Baustraße betroffen werden, kann die 
Trassenführung auf dem gemeindeeigenen Flur-
stück Nr. 1194 so weit angepasst werden, dass ei-
nerseits die Funktion der Baustraße und anderer-
seits auch der Erhalt der Habitatbäume gewährleis-
tet wird. 
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betroffen werden besteht das Einver-
ständnis der Gemeinde Weisweil, dass 
die Trassenführung der Baustraße, in 
Abstimmung mit der Gemeinde, auf 
dem gemeindeeigenen Flurstück 1194 
soweit angepasst werden kann, dass 
einerseits die Funktion der Baustraße 
wie auch der Erhalt der Habitatbäume 
gewährleistet werden kann. 

A.8.6 In den Offenlage-Unterlagen zum Bebau-
ungsplan ist zudem die Ausgleichsfläche 
„Obere Schanz“ innerhalb des beantrag-
ten Rückhalteraumes Wyhl/Weisweil auf-
geführt. Entwicklungsziel der Maßnah-
menfläche ist die Umwandlung in einen 
standortgerechten Wald durch Pflanzung 
und gelenkte Sukzession. Im Grundsatz 
liegen, bei Auswahl entsprechender 
standortsangepasster Baumarten, keine 
Konflikte mit den beantragten Planungen 
zum RHR Wyhl/Weisweil vor. Wesentlich 
hierfür ist jedoch die Wahl ausreichend 
hochwassertoleranter Baumarten. Gemäß 
den Planunterlagen zum RHR Wyhl/Weis-
weil sind auf der Maßnahmenfläche Über-
flutungshöhen von 0,50 bis über 1,50 m 
sowie Überflutungsdauern – je nach Hö-
henlage des Standorts – von im langejäh-
rigen Mittel 1-20 Tagen zu erwarten (siehe 
Anlage Kartenausschnitte). Während die 
angestrebte Pflanzung von Stieleiche und 
Schwarznuss, sowie die standortange-
passte Entwicklung von Bergahorn kon-
fliktfrei möglich ist, ist auf den mittleren 
und tieferen Standorten auf die in der 
Maßnahmenbeschreibung genannte För-
derung der Buche – aufgrund deren sehr 
geringen Hochwassertoleranz – zu ver-
zichten. Wir bitten deshalb, bei der Maß-
nahmenumsetzung die in der beantragten 
Planung zum RHR Wyhl/Weisweil darge-
stellten Überflutungshöhen- und Überflu-
tungsdauerkarten zu berücksichtigen. 

Dem wird gefolgt. 

Auf den mittleren und tieferen Standorten wird auf 
die in der Maßnahmenbeschreibung genannte För-
derung der Buche – aufgrund deren sehr geringen 
Hochwassertoleranz – ver¬zichtet. 

A.8.7 Von Seiten des Ref. 53.3 des RP Freiburg 
bestehen bei Berücksichtigung der o. g. 
Hinweise und Anforderungen keine weite-
ren Einwendungen gegen die Änderung 
des Flächennutzungsplanes bzw. die Auf-
stellung des Bebauungsplanes „Kreuz-
acker“. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Auf die Abwägungsvorschläge in den Ziffern A.8.5 
und A.8.6 wird verwiesen. 
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Anlagen Ref. 53.3 

 

 

 

 

Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 53.3 Integriertes Rheinprogramm 
(Schreiben vom 11.01.2023) 

A.8.8 Das geplante Bauvorhaben liegt im Wir-
kungsbereich der Schutzmaßnahmen des 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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geplanten Rückhalteraums Wyhl/Weis-
weil. 

A.8.9 Der höchste bekannte Grundwasserstand 
(interpoliert) im Bereich der Flächennut-
zungsplanänderung liegt bei 
ca. 169,36 m+NN. Da die Interpolation auf 
der Grundlage von Grundwasserständen 
erfolgt, die nicht durchlaufend erfasst wer-
den, kann der maximale Grundwasser-
stand auch über dem oben genannten 
höchsten erfassten Wert liegen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.8.10 Der maximale berechnete Grundwasser-
stand im maßgebenden Bemessungsfall 
„Rheinabfluss 4.500 m³/s mit extremem 
Niederschlag" ohne Betrieb des Rückhal-
teraumes liegt bei ca. 169,46 m+NN. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.8.11 Bei einem Einsatz des geplanten Rückhal-
teraumes Wyhl/Weisweil im Bemessungs-
fall „Rheinabfluss 4.500 m³/s mit extre-
mem Niederschlag" werden die o. g. 
Werte nicht überschritten. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.8.12 Geplante Bauwerke unterhalb des höchs-
ten Grundwasserstandes sind nicht nur 
wasserdicht, sondern auch auftriebssicher 
auszuführen. 

Dies wird berücksichtigt. 

Im parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungs-
plan wird festgesetzt, dass Bauwerke unterhalb des 
höchsten Grundwasserstandes wasserdicht und 
auftriebssicher auszuführen sind. 

A.8.13 Um höhere Aufwendungen zum Schutz 
der Bebauung in der Gemeinde Wyhl zu 
Lasten des Landes Baden-Württemberg 
zu vermeiden, sind Bauteile, die unter den 
maximalen Grundwasserstand reichen 
entsprechend der geltenden Regelwerke 
auszubilden. 

Dies wird berücksichtigt. 

Im parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungs-
plan wird ein entsprechender Hinweis in die Bebau-
ungsvorschriften aufgenommen.  

A.8.14 Wir bitten auf die oben genannten Punkte 
im FNP entsprechend hinzuweisen. 

Dem wird gefolgt. 

In den Unterlagen zur 9. punktuellen Änderung des 
FNP erfolgen entsprechende Hinweise.  

A.8.15 Der Schutz des Landes Baden-Württem-
berg vor Ansprüchen der zukünftigen Nut-
zer der Baugebiete ist gerechtfertigt, da 
der Bau und Betrieb des Rückhalteraums 
Wyhl/Weisweil als Teil des Integrierten 
Rheinprogramms ein Vorhaben von über-
regionaler Bedeutung darstellt, das den 
Schutz von Leib und Leben, der Gesund-
heit und des Eigentums der unterhalb der 
Staustufe Iffezheim lebenden Menschen 
bezweckt und damit dem Schutz überra-
gend wichtiger Belange dient. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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A.8.16 Von Seiten des Ref. 53.3 des Regierungs-
präsidiums Freiburg bestehen bei ausrei-
chender Berücksichtigung der o. g. Hin-
weise keine Einwendungen gegen die Än-
derung des Flächennutzungsplans. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

 

A.9 Regierungspräsidium Freiburg – Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau  
(Schreiben vom 26.03.2024) 

Geotechnik  

A.9.1 Die lokalen geologischen Untergrundver-
hältnisse können unter https://maps.lgrb-
bw.de/ abgerufen werden. 

Ingenieurgeologische Belange werden im 
Rahmen der Anhörung zu konkreten Pla-
nungen (z. B. Bebauungspläne) beurteilt, 
wenn Art und Umfang der Eingriffe in den 
Untergrund näher bekannt sind. 

Eine Gefahrenhinweiskarte (insbesondere 
bezüglich eventueller Massenbewegun-
gen und Verkarstungsstrukturen) kann un-
ter https://qeoqefahren.lgrb-bw.de/ abge-
rufen werden. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Entsprechende Hinweise werden in den parallel in 
Aufstellung befindlichen Bebauungsplan übernom-
men. 

Boden  

A.9.2 Zur Planung sind aus bodenkundlicher 
Sicht keine Hinweise oder Anregungen 
vorzutragen. 

Allgemein der Hinweis, dass nach § 2 
Abs. 3 Landes-Bodenschutz- und Altlas-
tengesetz (LBodSchAG) bei geplanten 
Vorhaben, die auf nicht versiegelte, nicht 
baulich veränderte oder unbebaute Flä-
chen von mehr als 0,5 Hektar einwirken 
werden, ein Bodenschutzkonzept zur Ge-
währleistung des sparsamen, schonenden 
und haushälterischen Umgangs mit dem 
Boden im Rahmen der weiteren Vorha-
bensplanung bzw. -durchführung zu er-
stellen ist. Eine Erstellung des Boden-
schutzkonzepts nach DIN19639 wird drin-
gend empfohlen. 

Sollten bei dem vorliegenden Bauvorha-
ben mehr als 500 m3 Bodenüberschuss-
massen entstehen, so ist bei dem nach § 3 
Abs. 4 Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz 
(LKreiWiG) geforderten Abfallverwer-
tungskonzept auf eine höchstmögliche 
Verwertung nach § 3 Abs. 2 LKreiWiG zu 
achten, um so die natürlichen Bodenfunk-
tionen im größtmöglichen Umfang zu er-
halten. 

Dem wird gefolgt. 

Rechtzeitig vor Baubeginn wird durch ein Fachbüro 
ein Bodenschutzkonzept erstellt und den einzubin-
denden Behörden vorgelegt. 

https://maps.lgrb-bw.de/
https://maps.lgrb-bw.de/
https://qeoqefahren.lgrb-bw.de/


Gemeindeverwaltungsverband Kenzingen-Herbolzheim  Stand: 15.05.2024 
9. punktuelle Änderung des Flächennutzungsplanes 

Bereich „W6 Kreuzacker“, Gemeinde Weisweil 

  

Abwägung der Stellungnahmen aus der Offenlage Seite 13 von 18 

 
 

24-05-15 Abwägung 9. FNPÄ W6 Kreuzacker OF (24-04-25).docx 

Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 

Mineralische Rohstoffe  

A.9.3 Das Plangebiet liegt teilweise in einem 
nachgewiesenen Rohstoffvorkommen von 
sandigen Kiesen der quartären Neuen-
burg- und Breisgau-Formation (Vorkom-
mensnr. L 7912-2, Bearbeitungsstand 
2010). Es ist in der vom LGRB landesweit 
digital erstellten Karte der mineralischen 
Rohstoffe von Baden-Württemberg 
1:50.000 (KMR 50) dargestellt. Die dort 
veröffentlichten oberflächennahen Steine-
Erden-Rohstoffvorkommen werden nach 
landesweit einheitlichen Kriterien abge-
grenzt und bewertet. In der dazugehörigen 
Vorkommensbeschreibung werden die 
rohstoffgeologischen Gegebenheiten er-
läutert. 

Das Rohstoffvorkommen und die dazuge-
hörige Vorkommensbeschreibung können 
über den LGRB-Geodatendienst (LGRB-
Kartenviewer) visualisiert werden 
[Thema/Themen: „Rohstoffgeologie/Roh-
stoffvorkommen: Karte der mineralischen 
Rohstoffe 1:50.000 (KMR 50)/KMR 50: 
Rohstoffvorkommen“ und „KMR 50: Nutz-
bare Kiesmächtigkeiten im Oberrheingra-
ben“; Aufruf der Vorkommensbeschrei-
bung durch Nutzung des Info-Buttons 
beim Thema „KMR 50: Rohstoffvorkom-
men“]. 

Gegen die Planung bestehen von rohstoff-
geologischer Seite keine Bedenken. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Entsprechende Hinweise werden in den parallel in 
Aufstellung befindlichen Bebauungsplan übernom-
men. 

Grundwasser  

A.9.4 Das LGRB weist darauf hin, dass im An-
hörungsverfahren des LGRB als Träger öf-
fentlicher Belange von Seiten der Landes-
hydrogeologie und -geothermie (Refe-
rat 94) keine fachtechnische Prüfung vor-
gelegter Gutachten oder von Auszügen 
daraus erfolgt. 

Sofern für das Plangebiet ein hydrogeolo-
gisches Übersichtsgutachten, Detailgut-
achten oder hydrogeologischer Bericht 
vorliegt, liegen die darin getroffenen Aus-
sagen im Verantwortungsbereich des gut-
achtenden Ingenieurbüros. 

Aktuell findet im Plangebiet keine hydroge-
ologische Bearbeitung durch das LGRB 
statt. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Entsprechende Hinweise werden in den parallel in 
Aufstellung befindlichen Bebauungsplan übernom-
men. 
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Bergbau  

A.9.5 Die Planung liegt nicht in einem aktuellen 
Bergbaugebiet. 

Nach den beim LGRB vorliegenden Unter-
lagen ist das Plangebiet nicht von Altberg-
bau oder künstlich geschaffenen Althohl-
räumen (bspw. Stollen, Bunker, unterirdi-
sche Keller) betroffen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Geotopschutz   

A.9.6 Im Bereich der Planfläche sind Belange 
des geowissenschaftlichen Naturschutzes 
nicht tangiert. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Allgemeine Hinweise  

A.9.7 Die lokalen geologischen Untergrundver-
hältnisse können dem bestehenden Geo-
logischen Kartenwerk, eine Übersicht über 
die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der 
Homepage des LGRB (https://www.lgrb-
bw.de) entnommen werden. 

Des Weiteren verweisen wir auf unser Ge-
otop-Kataster, welches im Internet unter 
der Adresse https://lgrb-bw.de/geotouris-
mus/qeotope (Anwendung LGRB-Mapser-
ver Geotop- Kataster) abgerufen werden 
kann. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Entsprechende Hinweise werden in den parallel in 
Aufstellung befindlichen Bebauungsplan übernom-
men. 

A.10 Regionalverband Südlicher Oberrhein 
(Schreiben vom 19.03.2024) 

A.10.1 Die 9. Änderung des Flächennutzungs-
plans umfasst eine Fläche von ca. 1,5 ha 
und sieht im Wesentlichen eine Sonder-
baufläche Lebensmittelmarkt und eine 
Mischbaufläche M vor. 

Es wird begrüßt, dass die Nahversorgung 
Weisweils durch den vorgesehenen nicht-
großflächigen Lebensmittelmarkt gesi-
chert werden soll. 

Um Missverständnisse hinsichtlich der An-
wendung der raumordnerischen Ver- und 
Gebote betr. Einzelhandel zu vermeiden, 
ist die Zweckbestimmung der Sonderbau-
fläche auf „nicht-großflächigen Lebensmit-
telmarkt" zu ergänzen. 

Dem wird gefolgt. 

Die Zweckbestimmung wird um den Zusatz „nicht 
großflächig“ ergänzt und damit konkretisiert. 

A.10.2 Aufgrund der äußerst kleinen neu hinzu-
kommenden Mischbaufläche kann der Be-
gründung zur FNP-Änderung gefolgt wer-
den, dass kein Flächenbedarfsnachweis 
nach Regionalplan erfolgen muss. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

https://www.lgrb-bw.de/
https://www.lgrb-bw.de/
https://lgrb-bw.de/geotourismus/qeotope
https://lgrb-bw.de/geotourismus/qeotope
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Aus regionalplanerischer Sicht bestehen 
keine weiteren Hinweise, Anregungen und 
Einwendungen. 

A.11 IHK Südlicher Oberrhein 
(Schreiben vom 25.03.2024) 

A.11.1 Die Gemeinde Weisweil strebt an, das im 
Südosten von Weisweil gelegene Areal 
„Kreuzacker“ baulich als Sonderbauflä-
che (SO) mit einem nicht-großflächigen 
Supermarkt (Verkaufsfläche bis 800 m2) 
im Kreuzungsbereich und anschließender 
Mischgebietsnutzung (Ml) im östlichen Be-
reich zu entwickeln und durch einen Be-
bauungsplan planungsrechtlich zu si-
chern. Diese Entwicklungsziele und Nut-
zungen decken sich teilweise nicht mit den 
Darstellungen des Flächennutzungspla-
nes, weshalb dieser punktuell geändert 
werden muss. 

Zur erforderlichen FNP-Änderung sind 
keine Bedenken zu äußern. Die Sicher-
stellung einer maßstäblichen, qualifizier-
ten und u. E. mit dem vorgesehenen Be-
treiber sicher auch attraktiven Grundver-
sorgung für Weisweil wird wie bisher be-
grüßt. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.12 Handelsverband Südbaden 
(Schreiben vom 03.04.2024) 

A.12.1 In diesem Areal soll ein Sondergebiet für 
einen kleinflächigen Lebensmittelvollsorti-
mentsbetrieb mit einem Café festgesetzt 
werden. In dem angrenzenden Mischge-
biet sind Einzelhandelsbetriebe grund-
sätzlich ausgeschlossen. Als Ausnahme in 
diesem Bereich gilt das sog. Handwerker-
privileg, wenn die Verkaufsfläche nicht 
mehr als 5 % der Geschossfläche und 
gleichzeitig maximal 100 qm beträgt, und 
wenn die nahrungsrelevanten Sortimente 
auf dem Grundstück hergestellt werden. 

Die Lage des Sondergebietes, das eng an 
Wohnbebauung angrenzt, ist als integriert 
zu bezeichnen. Ein Lebensmittelvollsorti-
mentsbetrieb in moderner Ausprägung 
kann die Nahversorgung der Gemeinde si-
cherstellen. Wir stützen dieses Vorhaben. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.13 PLEdoc GmbH 
(Schreiben vom 11.03.2024) 

A.13.1 Wir beziehen uns auf Ihre o. g. Maßnahme 
und teilen Ihnen hierzu mit, dass von uns 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Die weitere Beteiligung am Verfahren wird zugesagt. 
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verwaltete Versorgungsanlaqen der nach-
stehend aufgeführten Eigentümer bzw. 
Betreiber von der geplanten Maßnahme 
nicht betroffen werden: 

▪ OGE (Open Grid Europe GmbH), Es-
sen 

▪ Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen 

▪ Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), 
Netzgebiet Nordbayern, Schwaig bei 
Nürnberg 

▪ Mittel-Europäische Gasleitungsgesell-
schaft mbH (MEGAL), Essen 

▪ Mittelrheinische Erdgastransportlei-
tungsgesellschaft mbH (METG), Essen 

▪ Nordrheinische Erdgastransportlei-
tungsgesellschaft mbH & Co. KG 
(NETG), Dortmund 

▪ Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH 
(TENP), Essen 

▪ Uniper Energy Storage GmbH, Düssel-
dorf: Erdgasspeicher Epe, Eschenfel-
den, Krummhörn 

Hinsichtlich der Maßnahmen zum Aus-
gleich und zum Ersatz der Eingriffsfolgen 
entnehmen wir den Unterlagen, dass die 
Kompensationsmaßnahmen erst im weite-
ren Verfahren festgelegt werden bzw. 
keine Erwähnung finden. 

Wir weisen darauf hin, dass durch die 
Festsetzung planexterner Ausgleichsflä-
chen eine Betroffenheit von uns verwalte-
ter Versorgungseinrichtungen nicht auszu-
schließen ist. Wir bitten um Mitteilung der 
planexternen Flächen bzw. um weitere Be-
teiligung an diesem Verfahren. 

A.13.2 Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im 
Übersichtsplan markierte Bereich. 

Dort dargestellte Leitungsverläufe dienen 
nur zur groben Übersicht.  

Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweite-
rung des Projektbereichs bedarf immer ei-
ner erneuten Abstimmung mit uns. 

 

 

 

 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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B KEINE BEDENKEN UND ANREGUNGEN DER BEHÖRDEN UND TRÄGER ÖF-
FENTLICHER BELANGE 

 

B.1 Landratsamt Emmendingen – Gewerbeaufsicht und Immissionsschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 09.04.2024) 

B.2 Landratsamt Emmendingen – Abfallrecht 
(gemeinsames Schreiben vom 09.04.2024) 

B.3 Landratsamt Emmendingen – Flurneuordnung 
(gemeinsames Schreiben vom 09.04.2024) 

B.4 Landratsamt Emmendingen – Landwirtschaft 
(gemeinsames Schreiben vom 09.04.2024) 

B.5 Landratsamt Emmendingen – Forstliche Belange 
(gemeinsames Schreiben vom 09.04.2024) 

B.6 Landratsamt Emmendingen – Öffentliche Ordnung - Friedhofswesen 
(gemeinsames Schreiben vom 09.04.2024) 

B.7 Landratsamt Emmendingen – Kommunale Abfallwirtschaft 
(gemeinsames Schreiben vom 09.04.2024) 

B.8 Landratsamt Emmendingen – Baurecht 
(gemeinsames Schreiben vom 09.04.2024) 

B.9 Landratsamt Emmendingen – Kommunale Wirtschaftsförderung 
(gemeinsames Schreiben vom 09.04.2024) 

B.10 Landratsamt Emmendingen – Denkmalschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 09.04.2024) 

B.11 badenovaNETZE GmbH 
(Schreiben vom 21.03.2024) 

B.12 Vodafone West GmbH 
(Schreiben vom 03.04.2024)) 
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B.13 naturenergie netze GmbH 
(Schreiben vom 13.03.2024) 

B.14 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
(Schreiben vom 04.03.2024) 

B.15 Amprion GmbH 
(Schreiben vom 06.03.2024) 

B.16 Eisenbahn-Bundesamt 
(Schreiben vom 04.03.2024) 

B.17 Gemeinde Rust 
(Schreiben vom 23.03.2024) 

B.18 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 53.1 Gewässer I. Ordnung, Hochwasserschutz, 
Planung und Bau 

B.19 Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e.V. 

B.20 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 53.2 Gewässer I. Ordnung, Hochwasserschutz, Be-
trieb und Unterhaltung 

B.21 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 55 - Naturschutz, Recht  

B.22 Landesamt für Denkmalpflege, Regierungspräsidium Stuttgart 

B.23 Handwerkskammer Freiburg 

B.24 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

B.25 Landesnaturschutzverband BW 

B.26 DB InfraGO AG 

B.27 Polizeipräsidium Freiburg 

B.28 terranets bw GmbH 

B.29 NaBu Bezirksverband Südbaden 

B.30 Deutsche Telekom Technik GmbH 

B.31 BUND e.V., Regionalgeschäftsstelle Südlicher Oberrhein 

B.32 Regio Verkehrsverbund Freiburg GmbH (RVF) 

B.33 Zweckverband Abfallbehandlung Kahlenberg 

B.34 Gemeinde Freiamt 

B.35 Gemeinde Schutterwald 

B.36 Stadt Ettenheim 

B.37 Gemeinde Forchheim 

B.38 Gemeinde Malterdingen 

B.39 Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Emmendingen 

B.40 Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Seelbach-Schuttertal 

 


